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Bereitstellung von Antigen-Schnelltests für die Kindertagesbetreuung 
Hier: vss. Ende der Testpflicht und Umstellung auf ein freiwilliges Testangebot 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

mit dem Inkrafttreten der Änderungen an der Corona-Verordnung voraussichtlich am 29.04.2022 

ist beabsichtigt, die Testpflicht für die Angebote der Kindertagesbetreuung aufzuheben. Es wird 

voraussichtlich dann also keine Testpflicht für Angebote der Kindertagesbetreuung mehr geben. 

Jedoch stellt die Landesregierung den örtlichen Trägern weiterhin Lollitests zur Verfügung, um 

im Rahmen der örtlichen Teststragtegien freiwillige Testangebote für Kinder ab 3 Jahren in 

Kindertagesbetreuung fortzusetzen. 

Im Mai 2022 werden hierfür pro Kind im Kindergartenalter (ab 3 Jahren bis zur Einschulung) wö-

chentlich bis zu 3 Tests zur Verfügung gestellt, ab Juni bis zum Ende des Kindergartenjahres 

am 31.07.2022 dann wöchentlich bis zu 2 Lollitests pro Kind im Kindergartenalter. 

Zudem läuft das ABIT-Verfahren mit Änderung der Absonderungsverordnung zum 30.04.2022 

voraussichtlich aus, da die Quarantäneregelungen für Infektionsfälle in der Kindertagesbetreu-

ung dies zukünftig nicht mehr erforderlich machen.  

Aufgrund der sich ändernden Regelungen teilen Sie bitte zeitnah mit, welche reduzierten Be-

darfe an Lollitest in Ihrem Zuständigkeitsbereich zukünftig bestehen. Es ist auch eine schritt-

weise Anpassung entsprechend der Nachfragen vor Ort möglich. Die Bedarfsmeldung ist weiter-

hin jeweils durch die örtlichenTräger an folgendes Funktionspostfach zu richten: 

kita-tests@mk.niedersachsen.de. Die angepasste Auslieferung wird dann entsprechend mit dem 

LZN koordiniert. Solange keine Änderung gemeldet wird, bleibt der bisher ausgelieferte Umfang 

an Lollitests vorerst unverändert bestehen.  
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Für Schulkinder, die in den Ferien Angebote der Kindertagesbetreuung wahrnehmen, stellt 

das Land bis zum 31.07.2022 bedarfsgerecht Nasenabstrichtests zur Verfügung. Diese werden 

nicht automatisch versandt, sondern müssen ebenfalls über das Funktionspostfach bestellt wer-

den: kita-tests@mk.niedersachsen.de. Hier bitte den Hinweis „Tests für Schulkinder in den Fe-

rien“ angeben. 

Bitte teilen Sie in der Kalenderwoche 19 (09.-13.05.2022) mit, wie viele Nasenabstrichtests für 

die beiden Ferientage am 27.05. und 07.06.2022. in Ihrem Zuständigkeitsbereich benötigt wer-

den (max. 2 Stück/Schulkind in Kindertagesbetreuung).  

Außerdem teilen Sie bitte in der Kalenderwoche 25 (20.-25.06.2022) mit, wie viele Nasenab-

strichtests für den Zeitraum 14.-31.07.2022 in Ihrem Zuständigkeitsbereich benötigt werden 

(max. 5 Stück/Schulkind in Kindertagesbetreuung). 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

im Auftrage 

 
 
Martina Kipp 

mailto:kita-tests@mk.niedersachsen.de

